
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/12/22 92/05/0228
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.12.1992

Index

L37154 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Oberösterreich

L81704 Baulärm Umgebungslärm Oberösterreich

L82004 Bauordnung Oberösterreich

L82304 Abwasser Kanalisation Oberösterreich

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

20/11 Grundbuch

Norm

ABGB §418;

ABGB §431;

BauO OÖ 1976 §49 Abs2;

GBG 1955 §4;

Rechtssatz

Das Intabulationsprinzip wird im Falle der redlichen Bauführung (auf fremden Grund) durchbrochen, also erwirbt der

redliche Bauführer in diesem Fall an dem betre@enden Grundstück das Eigentum, wobei ein Bauführer als redlich gilt,

wenn er sich aus wahrscheinlichen Gründen für den Eigentümer des Grundes oder für bauberechtigt halten konnte

(Hinweis Koziol-Welser, Grundriß des bürgerlichen Rechts II, 09te Aufl, S 72).
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